Arbeitshilfe und Erläuterungen zur Mustervorlage einer SVA und eines RMP in Vers. 1.0-11.09.24



Arbeitshilfe und Erläuterungen zur Mustervorlage einer SVA und eines RMP für registrierte und ermächtigte Unternehmer

zur Erfüllung der Unternehmerpflichten für den Pflanzenpass mittels Standardverfahrensanweisung[footnoteRef:1] (SVA) [1:  Eine Standardverfahrensanweisung dokumentiert ein Verfahren oder eine Vorgehensweise.] 

zur Reduktion des Schädlingsrisikos und mehr Eigenverantwortung mittels Risikomanagementplan[footnoteRef:2] (RMP) [2:  Ein Risikomanagementplan beschreibt die Aktivitäten und Maßnahmen zur Risikominderung.] 
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1. [bookmark: _Toc178838854]Allgemeines
[bookmark: _Toc178838855]Unternehmerpflichten zum Pflanzenpass: Fokus auf Dokumentation
Registrierte und ermächtigte Unternehmer müssen die vorgeschriebenen Pflichten zur Minimierung des Risikos hinsichtlich der Einschleppung und Verbreitung von gefährlichen Krankheitserregern und Schädlingen in der EU einhalten. Diese Pflichten (z.B. Schädlingskontrollen bei der Ausstellung von PP) dienen in erster Linie dem Schutz der land- und forstwirtschaftlichen Produktion sowie der Umwelt.
Zum Nachweis über die Einhaltung der Pflichten und die Durchführung der Verfahren und Maßnahmen müssen die Unternehmer Dokumentationspflichten erfüllen. Diese umfassen vollständige Aufzeichnungen über die Eigenkontrollen im Zusammenhang mit der Produktion und der Verbringung geregelter Waren bzw. im Verdachtsfall oder bei Feststellung von geregelten Schädlingen. Daher sind zur Erfüllung der rechtlichen Vorgaben (Unternehmerpflichten) vollständige Aufzeichnungen über die nachfolgenden Punkte zu führen:
· Rückverfolgbarkeit geregelter Waren nach Art. 69 und 93 VO (EU) 2016/2031 und Verbringung innerhalb des eigenen Betriebsgeländes sowie zwischen verschiedenen Betriebsstätten nach Art. 70 VO (EU) 2016/2031
· Untersuchungen für den PP nach Art. 87 der VO (EU) 2016/2031 und notwendige Kenntnisse zur Durchführung der Untersuchungen nach Art. 90 Abs. 2 VO (EU) 2016/2031
· Ermittlung und Überwachung der kritischen Punkte im Produktionsablauf und bei der Verbringung geregelter Waren nach Art. 90 Abs. 1 VO (EU) 2016/2031
Diese Aufzeichnungen sind individuell schriftlich oder elektronisch anzufertigen (z.B. Bücher, Listen, Belegsammlungen, etc.) und mindestens drei Jahre lang aufzubewahren.

[bookmark: _Toc178838856]Erfüllung der Dokumentationspflichten: Standardverfahrensanweisung
Sofern die betrieblichen Voraussetzungen dafür gegeben sind und die Vorgangsweise mit dem APSD abgestimmt ist können registrierte und ermächtigte Unternehmer alternativ zur Führung von Aufzeichnungen eine Standardverfahrensanweisung (SVA) bereitstellen.
Diese Arbeitshilfe dient als Vorlage für die Erstellung einer betriebsspezifischen SVA zur Erfüllung der Dokumentationspflichten.
Ziel der SVA ist es durch die Angabe der erforderlichen Informationen, insbesondere für die Untersuchungen für den PP sowie für die Ermittlung und die Überwachung der kritischen Punkte, die Führung der verpflichtenden Aufzeichnungen teilweise oder gänzlich zu ersetzen.
Die SVA muss vom Unternehmer auf dem aktuellen Stand gehalten werden, im Betrieb aufliegen und der zuständigen Behörde bei der Kontrolle vorgelegt werden. Wie die Aufzeichnungen sind auch die Informationen in der SVA mindestens drei Jahre lang aufzubewahren. Das bedeutet, dass ältere bzw. nicht mehr gültige Versionen der SVA mindestens drei Jahre aufbewahrt werden müssen, bevor diese vernichtet werden können.
Damit die erforderlichen Informationen zur Erfüllung der aller Dokumentationspflichten vorliegen, muss die SVA die nachfolgenden Angaben enthalten:
· Unternehmensdaten (siehe Punkt 2 der Mustervorlage)
· Allgemeine Informationen (siehe Punkt 2.1 der Mustervorlage): Angaben zur Registrierung des ermächtigten Unternehmers nach Art. 66 Abs. 2 VO (EU) 2016/2031 iVm Art. 91 Abs. 2 lit. a VO (EU) 2016/2031, Angaben ob ein Handlungsplan nach Art. 91 Abs. 2 lit. e VO (EU) 2016/2031 iVm Art. 1 lit. c der VO (EU) 2019/827 sowie ein Betriebsplan § 7 Abs. 3 Z. 1 Pflanzenschutzgesetz 2018 vorliegt;
· Produktion, Handel und Rückverfolgbarkeit (siehe Punkt 2.2 der Mustervorlage): Information über die Produktionsprozesse betreffend die Verbringung und den Absatz von geregelten Waren nach Art. 91 Abs. 2 lit. c VO (EU) 2016/2031, sowie der Angaben zur Rückverfolgbarkeit von geregelten Waren und Verbringung innerhalb des eigenen Betriebsgeländes sowie zwischen verschiedenen Betriebsstätten Art. 69 u. 93 sowie 70 VO (EU) 2016/2031 und Art. 91 Abs. 2 lit. b VO (EU) 2016/2031;
· Untersuchung für den PP und notwendige Kenntnisse zur Durchführung der Untersuchungen (siehe Punkt 3 der Mustervorlage)
· Phytosanitäre Untersuchung, Ausstellung und Anbringung des PP (siehe Punkt 3.1 der Mustervorlage): Angaben zur phytosanitären Untersuchung, Ausstellung und Anbringung des PP nach Art. 87, 88 VO (EU) 2016/2031 iVm Art. 91 Abs. 2 lit. f VO (EU) 2016/2031;
· Schulung berechtigter Personen (siehe Punkt 3.2 der Mustervorlage): Angaben zur Schulung berechtigter Personen, welche an den Untersuchungen während der Produktion bzw. vor der Ausstellung des PP, sowie bei Ausstellung und Anbringung des PP beteiligt sind Art. 90 Abs. 2 und Art. 91 Abs. 2 lit. g VO (EU) 2016/2031;
· Ermittlung und Überwachung sowie Analyse der kritischen Punkte (im Produktionsablauf und bei der Verbringung geregelter Waren) iVm den Anforderungen für den RMP nach Art. 90 Abs. 1 VO (EU) 2016/2031 (siehe Punkt 4 der Mustervorlage)
· Risiko zu geregelten Schädlingen (siehe Punkt 4.1 der Mustervorlage)
· Risiko der Einschleppung und Verbreitung von geregelten Schädlingen (siehe Punkt 4.2 der Mustervorlage)

[bookmark: _Toc178838857]Risikomanagementplan für Schädlinge
Darüber hinaus können registrierte und ermächtigte Unternehmer nach Art. 91 Abs. 1 VO (EU) 2016/2031 einen Risikomanagementplan (RMP) für Schädlinge mit Maßnahmen die zur Erfüllung der Unternehmerpflichten nach Art. 90 Abs. 1 VO (EU) 2016/2031 zweckdienlich sind bereitstellen. Der RMP muss die vorgeschriebenen Anforderungen nach Art. 91 Abs. 1 lit a und b iVm Abs. 2 VO (EU) 2016/2031 erfüllen und vor der Durchführung vom APSD genehmigt werden. Der RMP muss auf dem aktuellen Stand gehalten werden, im Betrieb aufliegen und der zuständigen Behörde bei der Kontrolle vorgelegt werden.
Ziel des RMP ist es, das im Zusammenhang mit den kritischen Punkten im Produktionsablauf und bei der Verbringung geregelter Waren ermittelte Schädlingsrisiko zu reduzieren und die Eigenverantwortung der Unternehmer durch mehr Selbstkontrolle auszuweiten.
Dies betrifft insbesondere die vom Unternehmer ergriffenen Maßnahmen zur Begrenzung des mit den kritischen Punkten verbundenen Schädlingsrisikos (Risikominderungsmaßnahmen; Art. 91 Abs. 1 lit. a VO (EU) 2016/2031) sowie eine Analyse zur Bewertung inwieweit das im Zusammenhang mit den kritischen Punkten ermittelte Schädlingsrisiko durch die ergriffenen Maßnahmen gemindert wird (Risikobewertung; Art. 91 Abs. 2 lit. d VO (EU) 2016/2031).
Verfügt ein Unternehmer über einen vom APSD genehmigten RMP, kann nach Art. 3 der VO (EU) 2019/66 die Häufigkeit der amtlichen Kontrollen von einem mindestens einjährigen auf einen mindestens zweijährigen Zyklus verringert werden, wenn es das bestehende phytosanitäre Risiko zulässt und der RMP mindestens für zwei aufeinanderfolgende Jahre erfolgreich durchgeführt wurde.
Mit der Bereitstellung einer SVA sind bereits viele der vorgeschriebenen Anforderungen nach Art. 91 Abs. 1 lit a und b iVm Abs. 2 VO (EU) 2016/2031 erfüllt.
Damit alle Anforderungen für einen RMP erfüllt werden, müssen zusätzlich zur SVA die nachfolgenden Informationen enthalten sein:
· Ergriffene geeignete Maßnahmen betreffend die Verpflichtungen nach Art. 90 Abs. 1 VO (EU) 2016/2031 zur Begrenzung des mit den ermittelten kritischen Punkten verbundenen Schädlingsrisikos (Risikominderungsmaßnahmen) nach Art. 91 Abs. 1 lit. a VO (EU) 2016/2031


· Analyse (Bewertung) der kritischen Punkte nach Art. 90 Abs. 1 VO (EU) 2016/2031 und der ergriffenen geeigneten Maßnahmen (Art. 91 Abs. 1 lit. a) zur Begrenzung des mit den ermittelten kritischen Punkten verbundenen Schädlingsrisikos (Phytosanitäre Risikobewertung) nach Art. 91 Abs. 2 lit. d VO (EU) 2016/2031
Unternehmer, die einen RMP durchführen wollen, müssen zu jedem ermittelten kritischen Punkt in der SVA diese beiden Punkte umsetzen.
Unternehmer, die keinen RMP bereitstellen wollen, müssen diese Punkte nicht umsetzen. Um diesen Unterschied sichtbar zu machen wurden diese beiden Punkte in der Mustervorlage farblich abgegrenzt bzw. gekennzeichnet. Der optionale Teil ist in der Mustervorlage grau hinterlegt.

[bookmark: _Toc178838858]Zur Umsetzung der SVA und des RMP
[bookmark: _Toc178838859]SVA
[bookmark: _Toc178838860]Ermittlung und Überwachung der kritischen Punkte im Produktionsablauf und bei der Verbringung geregelter Waren (Phytosanitäre Risikoanalyse) nach Art. 90 Abs. 1 VO (EU) 2016/2031
Zuerst hat der registrierte und ermächtigte Unternehmer mögliche Risiken zur Einschleppung und der Verbreitung von geregelten Schädlingen, unter Einhaltung der relevanten Vorschriften nach Art. 90 Abs. 1 VO (EU) 2016/2031, zu analysieren (z.B. Risiko zu geregelten Schädlingen, Risiko der Einschleppung und Verbreitung von geregelten Schädlingen).
Im nächsten Schritt hat der Unternehmer kritische Punkte im Produktionsprozess, die einen Einfluss auf das Risiko haben, zu ermitteln (z.B. Bezug und Verbringung von Waren mit PP, Lagerung und Transport, Betriebshygiene, Produktionsprozesse sowie natürliche Faktoren).
Jeder kritische Punkt ist hinsichtlich seines Schädlingsrisikos wie folgt zu bewerten:
· 1 = gering,
· 2 = mittel,
· 3 = hoch.
Das auf diese Weise quantifizierte Schädlingsrisiko wird zur Ermittlung des Teilrisikos und in weiterer Folge des betrieblichen Gesamtrisikos herangezogen. Für die Ermittlung des Teilrisikos, wird die Summe der Wertpunkte von jedem Risiko abschnittsweise berechnet. Die Ermittlung des Gesamtrisikos ist wiederum die Summe aller Teilrisiken. Zusätzlich wird sowohl die Teilrisikostufe, für jeden Abschnitt, als auch die Gesamtrisikostufe anhand der maximal vorkommenden Risiken erhoben.
Abschließend sind zu jedem kritischen Punkt, die vom Unternehmer ergriffenen geeigneten Überwachungsmaßnahmen festzuhalten (z.B. Kontrolle des PP und gründliche visuelle Wareneingangskontrolle inkl. Verpackungsmaterial auf spezifische Symptome und Stadien geregelter Schädlinge). Zur Erfüllung der Dokumentationspflichten sind für alle angekreuzten Auswahlmöglichkeiten Angaben zur Durchführung zu machen (z.B. Name(n) der verantwortlichen Person(en), Zeitpunkt, Ort der Untersuchung).

Beispiel 1:
Wenn ein Unternehmer ausschließlich Fertigware für Innenräume (mit PP) (1 Wertpunkt) über Direktimport aus Dritt- / nicht EU-Ländern in denen geregelte Schädlinge vorkommen (3 Wertpunkte) bezieht, dann ist in diesem Fall sowohl die Teilrisikostufe als auch die Gesamtrisikostufe mit (3) hoch zu bewerten. Weiters ist für das entsprechende Teilrisiko die Summe der einzelnen Wertpunkte zu bilden. Für das genannte Beispiel ergibt das einen Wert von vier (1 + 3 = 4).


	SVA - Schädlingsrisiko
Für alle angekreuzten Auswahlmöglichkeiten geltende Angaben zur Durchführung:
Name(n) der verantwortlichen Person(en), Zeitpunkt, Ort der Untersuchung:
Flora Botanica, bei jeder Anlieferung, Warenanlieferungsbereich lt. Betriebsplan
……………………………………………………………………………………………………………………
Bezug von
☒ (1) Saatgut (mit PP) von Ackerfrüchten, Zierpflanzen, Obst, Gehölzen;
Stecklinge und Edelreiser (mit PP);
Pflanzgut und Fertigware für Innenräume (mit PP), sowie
Rücknahme eigener Produktionsware (Rückware/Reklamation im Zuge der Lieferung)
☐ (2) Saatgut (mit PP) von Gemüse (insb. Solanaceae);
Roh- und Halbfertigware (mit PP);
Pflanzgut und Fertigware zur Auspflanzung im Freiland (mit PP), sowie
mehrjährigen Gehölze (mit PP) (wurzelnackt)
☐ (3) Mehrjährige Gehölze mit Wurzelballen/Erde (mit PP), sowie
Überwinterungspflanzen (ohne PP)
☐ (!) andere: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
……………………………………………………………………………………………………………………
☐ nicht relevant, weil: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
……………………………………………………………………………………………………………………
Herkunft vom
☐ (1) lokalen Markt (Bundesland der Registrierung des Unternehmers bzw. von Österreich)
☐ (1) EU-Markt ohne unmittelbaren Bezug aus Dritt- / nicht EU-Ländern oder abgegrenzten Gebieten innerhalb der EU aufgrund des Auftretens geregelter Schädlinge
☐ (2) EU-Markt mit unmittelbarem Bezug aus Dritt- / nicht EU-Ländern, bzw. ohne Herkunftsinformationen
☐ (3) EU-Markt aus abgegrenzten Gebieten innerhalb der EU aufgrund des Auftretens geregelter Schädlinge
☒ (3) Direktimport aus Dritt- / nicht EU-Ländern in denen geregelte Schädlinge vorkommen
☐ nicht relevant, weil: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
……………………………………………………………………………………………………………………
Überwachung (Dokumentation)
☐  Kontrolle des PP und stichprobenartige visuelle Wareneingangskontrolle inkl. Verpackungsmaterial mit Fokus auf heimische Schädlinge
☐  Kontrolle des PP und stichprobenartige visuelle Wareneingangskontrolle inkl. Verpackungsmaterial auf unspezifische Symptome oder Stadien unbekannter/nicht heimischer Schädlinge
☒  Kontrolle des PP und gründliche visuelle Wareneingangskontrolle inkl. Verpackungsmaterial auf spezifische Symptome und Stadien geregelter Schädlinge
☐  gründliche visuelle Bestandskontrolle in der ersten Anbausaison unter Beachtung der Bestimmungen zu Nachkontrollen (Richtlinie Landwirtschaft) auf spezifische Symptome und Stadien geregelter Schädlinge
☐  gründliche visuelle Kontrolle gelieferter betriebsfremder Waren die zwischengelagert (z.B. Überwinterung) werden, auf spezifische Symptome und Stadien geregelter Schädlinge
[bookmark: _GoBack]☐  keine/andere: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
……………………………………………………………………………………………………………………

	Schädlingsrisiko (max.)
	☐ (1) gering
	☐ (2) mittel
	☒ (3) hoch

	Teilrisiko (Summe): 4



[bookmark: _Toc178838861]RMP
[bookmark: _Toc178838862]Ergriffene geeignete Maßnahmen in Erfüllung der Verpflichtungen nach Art. 90 Abs. 1 zur Begrenzung des mit den ermittelten kritischen Punkten verbundenen Schädlingsrisikos (Risikominderungsmaßnahmen) nach Art. 91 Abs. 1 lit. a VO (EU) 2016/2031
Für die Bereitstellung eines RMP sind die vom registrierten und ermächtigten Unternehmer ergriffenen geeigneten Maßnahmen (Risikominderungsmaßnahmen), auf Basis der kritischen Punkte der SVA, zur Begrenzung des ermittelten Schädlingsrisikos zu definieren.
Jede Maßnahme ist hinsichtlich ihrer Eignung zur Risikominderung wie folgt zu bewerten:
· 1 = gering,
· 2 = mittel,
· 3 = hoch.
Die auf diese Weise zu ermittelnde Risikominderung ist die Grundlage für die Einschätzung der jeweiligen Teilminderung und in weitere Folge der betrieblichen Gesamtminderung, die nach dem gleichen Muster wie bei der Ermittlung des Schädlingsrisikos erfolgt.

Beispiel 2:
Wenn ein Unternehmer zur Risikominderung die nachfolgenden Maßnahmen durchführt: Bezug von pflanzlichem Material von Lieferbetrieben mit bekannt hoher Qualität (1 Wertpunkt) und im Verdachtsfall oder bei Feststellung von geregelten Schädlingen werden die festgelegten Erstmaßnahmen laut betriebsinternem Handlungsplan unverzüglich befolgt (3 Wertpunkte), dann ist in diesem Fall die Teilminderung mit (3) hoch zu bewerten. Weiters ist für die entsprechende Teilminderung die Summe der einzelnen Wertpunkte zu bilden. Für das obige Beispiel ergibt das den Wert vier (1 + 3 = 4).

	RMP - Risikominderungsmaßnahmen
☒ (1) Bezug von pflanzlichem Material von Lieferbetrieben mit bekannt hoher Qualität
☐ (2) Bezug von gesundem und sortenreinem pflanzlichem Material (z.B. zertifiziertes Saatgut, etc.) als Ausgangsmaterial/Vermehrungsmaterial
☐ (3) vom Bestand separierte Lagerung von zwischengelagerten, betriebsfremden Pflanzenmaterial (z.B. Überwinterung) 
☐ (3) vom Bestand separierte Lagerung von erworbenen Waren bis zur Wareneingangskontrolle
☒ (3) im Verdachtsfall oder bei Feststellung von geregelten Schädlingen werden die festgelegten Erstmaßnahmen laut betriebsinternem Handlungsplan unverzüglich befolgt
☐ (2) der überwiegende Teil des pflanzlichen Materials stammt vom lokalen Markt (Bundesland der Registrierung des Unternehmers bzw. von Österreich)
☐ (3) der überwiegende Teil des pflanzlichen Materials stammt aus der Eigenproduktion
☐ (!) andere: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
……………………………………………………………………………………………………………………

	Risikominderungsmaßnahmen (max.)
	☐ (1) gering
	☐ (2) mittel
	☒ (3) hoch

	Teilminderung (Summe): 4





[bookmark: _Toc178838863]Analyse der kritischen Punkte nach Art. 90 Abs. 1 VO (EU) 2016/2031 und der ergriffenen geeigneten Maßnahmen (Art. 91 Abs. 1 lit. a) zur Begrenzung des mit den ermittelten kritischen Punkten verbundenen Schädlingsrisikos (Phytosanitäre Risikobewertung) nach Art. 91 Abs. 2 lit. d VO (EU) 2016/2031

Für die Bereitstellung eines RMP ist vom Unternehmer zudem eine Analyse (Bewertung) des ermittelten Schädlingsrisikos und der ergriffenen geeigneten Risikominderungsmaßnahmen durchzuführen (Risikobewertung). Diese Bewertung ermöglicht eine Einschätzung, inwieweit das jeweils ermittelte Schädlingsrisiko durch die ergriffenen Risikominderungsmaßnahmen gemindert wird (stark gemindert, ausreichend gemindert oder unzureichend gemindert). Dies gilt sowohl auf Ebene der festzustellenden Teilrisiken und Teilminderungen als auch des betrieblichen Gesamtrisikos und der betrieblichen Gesamtminderung.
Schema für die Risikobewertung
	Schädlingsrisiko
	
	Risikominderungsmaßnahmen
	Bewertung

	Summe der Risiken
	<
	Summe der Maßnahmen
	stark gemindert

	Summe der Risiken
	=
	Summe der Maßnahmen
	ausreichend gemindert

	Summe der Risiken
	>
	Summe der Maßnahmen
	unzureichend gemindert*


*es sind zusätzlich Maßnahmen zu ergreifen
Zu beachten ist, dass eine hohe Risikostufe nur durch eine entsprechend hohe Risikominderungsstufe ausgeglichen werden kann. Das bedeutet, dass ein Risiko mit dem Wertpunkt (3) hoch und einer dementsprechenden Risikostufe (3) hoch nur durch eine Risikominderungsmaßnahme und einer dementsprechenden Risikominderungsstufe, die mindestens gleich hoch oder höher ist, in diesem Fall ebenfalls (3) hoch, ausgeglichen werden muss.

Teilrisikobewertung
Basierend auf den oben angeführten Beispielen und den in diesem Zusammenhang ermittelten Teilrisikowert (4) und Teilminderungswert (4) ergibt die Risikobewertung eine ausreichende Minderung (Summe der Risiken/Teilrisiko: 4 = Summe der Risikominderungsmaßnahmen/Teilminderung: 4). Zudem wird die Risikostufe (3) hoch durch eine entsprechende Risikominderungsstufe (3) hoch ausgeglichen.

Beispiel 3:

	Teilrisiko (Maximum)
	☐ (1) gering
	☐ (2) mittel
	☒ (3) hoch

	Teilrisiko (Summe): 4

	Teilminderung (Maximum)
	☐ (1) gering
	☐ (2) mittel
	☒ (3) hoch

	Teilminderung (Summe): 4

	Risikobewertung
☐  stark gemindert (Teilrisiko < Teilminderung)
☒  ausreichend gemindert (Teilrisiko = Teilminderung)
☐  unzureichend gemindert (Teilrisiko > Teilminderung)



Gesamtrisikobewertung
Die Risikobewertung für die Gesamteinschätzung für das Unternehmen erfolgt nach dem gleichen Muster wie bei der Teilrisikobewertung. Dementsprechend sind für die betriebliche Gesamteinschätzung einerseits die Werte der einzelnen Teilrisiken und Teilminderungen zu summieren und im dafür vorgesehenen Bereich einzutragen und andererseits die höchsten Werte, anhand der konkret vorliegenden Teilrisiken und Teilminderungen, durch ankreuzen der entsprechenden Risikostufe zu übertragen.

[bookmark: _Toc178838864]Sonstige Hinweise zur Erfüllung von Pflichten iVm der Mustervorlage einer SVA und eines RMP
[bookmark: _Toc178838865]Umsetzung von Art. 1 lit. b der delegierten VO (EU) 2019/827
Unternehmer haben der zuständigen Behörde die notwendigen Kenntnisse hinsichtlich der bewährten Verfahren, Maßnahmen und anderen Aktionen nachgewiesen, die erforderlich sind, um das Auftreten und die Ausbreitung von geregelten Schädlingen gemäß VO (EU) 2016/2031 zu verhindern.
Kenntnisse über geeignete Maßnahmen werden nachgewiesen, indem der Unternehmer geeignete Überwachungs- und Risikominderungsmaßnahmen durchführt.

[bookmark: _Toc178838866]Umsetzung von Art. 2 Abs. 1 lit. c der delegierten VO (EU) 2019/827
Die zuständige Behörde stellt sicher, dass Unternehmer Zugang zu technischen Leitlinien haben. Diese Informationen über bewährte Verfahren, Maßnahmen und andere Aktionen, die durchzuführen sind, um das Auftreten und die Ausbreitung von geregelten Schädlingen gemäß VO (EU) 2016/2031 zu verhindern.
Informationen über geeignete Maßnahmen werden zur Verfügung gestellt, indem von der Behörde geeignete Überwachungs- und Risikominderungsmaßnahmen ausgearbeitet und zugeordnet werden.
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